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Hinweis: 

Zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) können sich aus Gründen

der Darstellung Rundungsdifferenzen ergeben. 
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Meidar GanEden Finance GmbH, Frankfurt am Main

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

2025
Euro

2024
Euro

 
1. Umsatzerlöse 272.154,88 299.602,10

 
2. Sonstige Erträge 340.326,27 219.299,84

 
3. Materialaufwand -316,79 -39,71

 
4. Personalaufwand -32.797,29 -32.210,49

 
5. Abschreibungen -4.157,00 -4.157,00

 
6. Sonstige Aufwendungen -558.569,42 -459.235,96

 
7. Steuern -8.698,92 -10.864,91

 

8. Jahresüberschuss 7.941,73 12.393,87
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Meidar GanEden Finance GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Meidar GanEden Finance GmbH, Frankfurt am Main – be-

stehend aus der Bi lanz zum 31. Dezember 2025 und der Gewinn- und Ver lust rechnung für das

Ge schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 – ge prüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent spricht

der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für alle 

Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun gen

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstim mung mit § 317 HGB unter

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge stellten deutschen Grund sätze

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwor tung nach die sen Vor-

schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab schlussprüfers für die Prü-

fung des Jahresabschlusses“ unse res Bestäti gungsvermerks weiter ge hend be schrie ben. Wir

sind von dem Unternehmen un abhän gig in Übereinstimmung mit den deut schen han dels recht-

lichen und berufsrechtlichen Vor schriften und haben unsere sonstigen deut schen Be rufs pflich-

ten in Übereinstimmung mit diesen Anfor de rungen erfüllt. Wir sind der Auf fassung, dass die

von uns erlangten Prü fungs nachweise aus reichend und geeignet sind, um als Grund lage für

unser Prüfungsurteil zum Jahresab schluss zu die nen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresab schluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der

den deutschen, für Kapi talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen

we sentlichen Belangen entspricht. Fer ner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die

internen Kontrollen, die sie in Überein stim mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmä-

ßiger Buchführung als notwendig be stimmt ha ben, um die Aufstellung eines Jahresabschlus-

ses zu ermöglichen, der frei von we sentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen

Handlungen (d.h. Manipulationen der Rech nungslegung und Ver mögensschädigungen) oder

Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort lich,

die Fähigkeit der Ge sellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des

Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach verhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh rung

der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie da für ver-

ant wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Un ter-

nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge geben heiten

entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss

als Gan zes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen

oder Irrtümern ist, den deutschen gesetzli chen Vorschriften entspricht und die Chancen und

Ri siken der zukünftigen Entwicklung zutref fend darstellt, sowie einen Bestätigungsver merk zu

er teilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass ei ne

in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts prüfer

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte

Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können

aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen,

wenn vernünf tigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der

Grund lage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entschei dungen von Adres-

saten be einflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti sche

Grundhaltung. Darüber hinaus.

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahres-

abschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungs-

handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü fungsnachweise, die

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü fungsurteile zu dienen.

Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende we sentliche falsche Darstel-

lung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende

wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives

Zu sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-

lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relev anten in-

ternen Kontrollen um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Um ständen angemes-

sen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsur teil zur Wirk sam keit der internen Kontrol-

len der Ge sell schaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten

Rech nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver tretern

darge stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
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ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-

tretern angewandten Rech nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter neh mens tä-

tigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prü fungsnachweise, ob ei ne we sentliche

Un sicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be steht, die bedeut-

sa me Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh menstätigkeit

auf wer fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentli che Unsicherheit

besteht, sind wir verpflich tet, im Bestätigungsver merk auf die dazuge hörigen Angaben im

Jahresab schluss auf merksam zu machen oder, falls diese Angaben un an ge mes sen sind,

unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie ren. Wir ziehen unsere Schluss folge rungen auf

der Grund lage der bis zum Datum unse res Bestätigungsvermerks erlang ten Prüfungs-

nachwei se. Zu künftige Ereignisse oder Gege benheiten können jedoch dazu füh ren, dass

die Ge sell schaft ihre Un ternehmens tätigkeit nicht mehr fortführen kann.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-

fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-

lich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prü fung

fest stellen.

Freiburg im Breisgau, 30. Juni 2026 

 KAISER & SOZIEN GmbH 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Michael Dörle Julius Mittelberger
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Besondere Auftragsbedingungen für Prüfungen 
und prüfungsnahe Leistungen

der KAISER & SOZIEN GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stand: Oktober 2022

Präambel
Diese Auftragsbedingungen der KAISER & SOZIEN GmbH Wirt schafts-
prüfungs gesellschaft ergänzen und konkretisieren die vom In stitut der
Wirt schaftsprüfer e.V. (IDW) herausgege be nen Allge meinen Auftrags be-
dingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirt schaftsprüfungsge sell schaf ten
(in der dem Auftrags be stäti gungsschreiben beigefügten Fas sung) und
sind diesen ge genüber vor rangig anzuwenden. Sie gel ten nach rangig zu
ei nem Auftrags bestätigungsschreiben. Das Auf trags bestäti gungsschrei-
ben zu sam men mit allen Anlagen bildet die „Sämtlichen Auftragsbedin-
gun gen“.

A. Ergänzende Bestimmungen für Abschlussprüfungen nach § 317
HGB und vergleichbare Prüfungen nach natio nalen und in ternatio-
nalen Prüfungsgrundsätzen
Die KAISER & SOZIEN GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell schaft wird die
Prü fung gemäß § 317 HGB und unter Beach tung der vom IDW festge-
stell ten deutschen Grundsätze ord nungsmäßi ger Ab schlussprü fung
("GoA") durchführen. Dem entspre chend wird die KAISER & SOZIEN
GmbH Wirt schaftsprüfungs gesell schaft die Prüfung unter Be achtung der
Grundsätze ge wissen hafter Berufs ausübung so planen und anle gen,
dass Unrichtig keiten und Ver stöße, die sich auf den Prü fungs gegen stand
laut Auftrags bestäti gungsschreiben we sentlich aus wir ken, mit hin rei-
chender Sicherheit erkannt wer den.

Die KAISER & SOZIEN GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell schaft wird al le
Prü fungshandlungen durchführen, die sie den Um stän den ent spre chend
für die Beurteilung als notwendig er ach tet und prü fen, in wel cher Form
der in § 322 HGB respekti ve den GoA vorge sehene Ver merk zum Prü-
fungsge genstand er teilt werden kann. Über die Prüfung des Prüfungs ge-
gen stands wird die KAISER & SOZIEN GmbH Wirt schafts prüfungs ge-
sell schaft in be rufsübli chem Umfang berichten. Um Art, Zeit und Umfang
der einzelnen Prüfungshandlungen in zweckmä ßiger Weise festzulegen,
wird die KAISER & SOZIEN GmbH Wirt schafts prüfungs ge sellschaft, so-
weit sie es für erforderlich hält, das System der rech nungslegungs bezo-
genen internen Kon trol len prüfen und beur tei len, insbe sondere soweit es
der Si che rung ei ner ordnungs gemäßen Rech nungsle gung dient. Wie be-
rufs üblich, wird die KAISER & SOZIEN GmbH Wirtschafts prüfungs ge-
sellschaft die Prü fungs hand lungen in Stich proben durchfüh ren, sodass
ein un vermeidli ches Risi ko besteht, dass auch bei pflichtgemäß durchge-
führter Prüfung selbst we sentli che falsche Angaben unentdeckt bleiben
können. Daher wer den z.B. Un ter schla gungen und andere Unregelmäßig-
keiten durch die Prü fung nicht notwendigerweise aufge deckt. Die
KAISER & SOZIEN GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft weist darauf
hin, dass die Prü fung in ihrer Zielsetzung nicht auf die Aufde ckung von
Unterschlagun gen und ande ren Unre gel mäßigkei ten, die nicht Überein-
stimmung des Prü fungsge gen stands mit den maßge ben den Rechnungs-
legungs grund sätzen be treffen, ausgerich tet ist. Sollte die KAISER &
SOZIEN GmbH Wirt schafts prüfungsgesell schaft jedoch im Rahmen der
Prü fung de rartige Sachver halte fest stellen, wird dem Auftrag geber dies
un ver züg lich zur Kenntnis ge bracht. 

Es ist Aufgabe der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers, wesentli che
Fehler im Prüfungsgegenstand zu korrigieren und uns gegenüber in der
Vollständigkeits erklärung zu bestätigen, dass die Auswirkungen et waiger
nicht korrigierter Fehler, die von uns während des aktuellen Auf trags fest-
gestellt wurden so wohl einzeln als auch in ihrer Gesamtheit für den Prü-
fungsge genstand un wesentlich sind.

B. Auftragsverhältnis
Unter Umständen werden der KAISER & SOZIEN GmbH Wirt schafts-
prüfungsge sellschaft im Rahmen des Auftrages und zur Wahrnehmung der
wirt schaftlichen Belange des Auftraggebers unmittelbar mit diesem zu-
sammenhängende Doku mente, die rechtliche Relevanz haben, zur Ver fü-
gung gestellt. Die KAISER & SOZIEN GmbH Wirtschaftsprüfungs ge sell-
schaft stellt aus drück lich klar, dass sie weder eine Verpflichtung zur recht-
lichen Beratung bzw. Überprüfung hat, noch, dass dieser Auf trag ei ne all ge-
meine Rechtsberatung beinhaltet; daher hat der Auf trag ge ber auch eventu-
ell im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Auf trages von der
KAISER & SOZIEN GmbH Wirt schaftsprüfungsgesell schaft zur Ver fü gung
gestellte Musterfor mulierungen zur abschließenden juristi schen Prü fung
seinem ver antwortlichen Rechtsberater vorzulegen. Der Auftrag geber ist
ver antwortlich für sämtliche Geschäftsführungsent scheidun gen im Zu-
sammenhang mit den Leistungen der KAISER & SOZIEN GmbH Wirt-
schafts prüfungsgesell schaft sowie die Verwen dung der Er gebnisse der
Leistungen und die Ent schei dung darüber, in wieweit die Leistun gen der
KAISER & SOZIEN GmbH Wirt schafts prüfungs ge sell schaft für eige ne in-
terne Zwecke des Auf tragge bers ge eig net sind.

C. Informationszugang
Es liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Auf tragge bers,
der KAISER & SOZIEN GmbH Wirtschafts prüfungs ge sellschaft ei nen un-
einge schränkten Zugang zu den für den Auftrag erforderlichen Auf zeich-
nungen, Schrift stücken und sonstigen Informationen zu gewähr lei sten. Das
Gleiche gilt für die Vorlage zusätzlicher Informationen (z.B. Ge schäftsbe-
richt, Feststellungen hin sichtlich der Entsprechenserklärung ge mäß
§ 161 AktG), die vom Auftraggeber zusammen mit dem Ab schluss sowie
ggf. dem zugehörigen Lagebericht veröffent licht werden. Der Auf traggeber,
wird diese rechtzeitig vor Ertei lung des Bestäti gungsvermerks bzw. unver-
züglich sobald sie vorlie gen, zugänglich ma chen. Sämt liche In formationen,
die der KAISER & SOZIEN GmbH Wirt schafts prüfungsge sell schaft vom
Auftraggeber oder in seinem Auftrag zur Ver fügung ges tellt wer den
(„Auftraggeber-informationen“), müssen vollstän dig sein. 

D. Mündliche Auskünfte
Soweit der Auftraggeber beabsichtigt, eine Entscheidung oder sonstige wirt-
schaft liche Disposition auf Grundlage von Infor ma tio nen und/oder Bera tung
zu treffen, welche die KAISER & SOZIEN GmbH Wirtschafts prüfungsge-
sellschaft dem Auf trag geber mündlich erteilt hat, so ist der Auf traggeber
verpflich tet, 
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entweder (a) die KAISER & SOZIEN GmbH Wirtschaftsprüfungs ge sell-
schaft recht zeitig vor ei ner solchen Entscheidung zu in for mieren und sie
zu bit ten, das Ver ständnis des Auftraggebers über solche In for ma tionen
und/oder Beratung schriftlich zu be stätigen oder (b) in Kenntnis des oben
gen annten Risikos einer solchen mündlich er teil ten Informa tion und/oder
Beratung je ne Entscheidung in eigenem Er messen und in al leiniger Ver-
ant wortung zu treffen. 

E. Freistellung
Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, die KAISER & SOZIEN GmbH
Wirt schaftsprüfungsgesellschaft von allen Ansprüchen Drit ter
(einschließlich verbundener Unternehmen) sowie daraus folgen den Ver-
pflichtungen, Schäden, Kosten und Aufwendun gen (insbesondere ange-
messene externe Anwaltskosten) frei zustellen, die aus der Ver wendung
des Arbeitsergebnis ses durch Dritte resul tieren und die Wei tergabe di rekt
oder indirekt durch den Auftragge ber oder auf seine Ver anlassung hin er-
folgt ist. Diese Ver pflichtung besteht nicht in dem Um fang, wie die
KAISER & SOZIEN GmbH Wirtschaftsprüfungsge sell schaften sich aus-
drücklich schriftlich da mit ein verstanden erklärt hat, dass der Dritte auf
das Arbeitsergeb nis vertrauen darf.

F. Elektronische Datenversendung (E-Mail)
Den Parteien ist die Verwendung elektronischer Medien zum Aus tausch
und zur Übermittlung von Informationen gestattet und diese Form der
Kom munikation stellt als solche keinen Bruch von etwai gen Verschwie-
genheits pflichten dar. Den Par teien ist be wusst, dass die elektronische
Übermitt lung von In for mationen (insbesondere per E-Mail) Risiken (z.B.
unberech tig ter Zugriff Drit ter) birgt. 

Jegliche Änderung der von der KAISER & SOZIEN GmbH Wirt schafts-
prüfungs gesellschaft auf elektronischem Wege über sandten Doku mente
eben so wie jede Weitergabe von solchen Dokumenten auf elek troni schem
Wege an Dritte darf nur nach schriftlicher Zu stimmung der KAISER &
SOZIEN GmbH Wirt schaftsprüfungsge sell schaft erfol gen.

G. Datenschutz
Für die genannten Verarbeitungszwecke ist die KAISER & SOZIEN
GmbH Wirt schaftsprüfungsgesellschaft berechtigt, Auftragge berin for-
mationen, die bestimmten Personen zugeord net werden können
(„personen-bezogene Daten“), in den ver schiedenen Ju risdiktionen, in
de nen diese tätig sind, zu verar beiten. 

Die KAISER & SOZIEN GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ver ar-
beitet per sonen-bezogene Daten im Einklang mit gelten dem Recht und
be rufs rechtlichen Vorschriften, insbesondere unter Be achtung der na tio-
nalen (BDSG) und europarechtlichen Regelun gen zum Da ten schutz. Die
KAISER & SOZIEN GmbH Wirtschafts prüfungsge sell schaft ver pflichtet
Dienstleister, die im Auftrag der KAISER & SOZIEN GmbH Wirt schafts-
prüfungs gesellschaft perso nenbezo ge ne Daten ver arbei ten, sich eben-
falls an diese Bestim mungen zu hal ten.

H. Vollständigkeitserklärung
Die seitens KAISER & SOZIEN GmbH Wirtschaftsprüfungsge sell schaft
von den gesetzlichen Vertretern erbetene Vollständig keits er klä rung um fasst
ge gebenenfalls auch die Bestätigung, dass die in ei ner Anlage zur Voll-
ständig keitserklärung zusam mengefas sten Aus wirkun gen von nicht kor-
rigierten fal schen An gaben im Prü fungs ge genstand sowohl einzeln als auch
ins ge samt unwe sentlich sind.

I. Geltungsbereich
Die in den Sämtlichen Auftragsbedingungen enthaltenen Rege lungen – ein-
schließlich der Regelung zur Haftung – finden auch auf alle künftigen, vom
Auf traggeber erteilten sonstigen Aufträ ge entsprechend Anwen dung, soweit
nicht je weils gesonderte Ver einbarungen getroffen werden bzw. über einen
Rahmenver trag erfasst werden oder soweit für die KAISER & SOZIEN
GmbH Wirt schafts prüfungsgesellschaft verbindliche in- oder ausländische
gesetzliche oder behörd liche Erfordernisse ein zelnen Re ge lungen zu Gun-
sten des Auftrag gebers entge gen stehen.

Für Leistungen der KAISER & SOZIEN GmbH Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft gel ten ausschließlich die Bedingungen der Sämtli chen Auf-
tragsbe din gun gen; an dere Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, wenn
der Auf trag geber diese mit der KAISER & SOZIEN GmbH Wirt schafts-
prüfungsge sell schaft im Einzelnen nicht ausdrücklich schriftlich verein bart
hat. All ge meine Einkaufs bedingungen, auf die im Rahmen au to matisier ter
Be stel lungen Bezug genommen wird, gelten auch dann nicht als einbezo-
gen, wenn die KAISER & SOZIEN GmbH Wirt schafts prüfungsge sell schaft
die sen nicht ausdrücklich wider spricht oder die KAISER & SOZIEN GmbH
Wirtschafts prüfungs gesell schaft mit der Er bringung der Leis tun gen vorbe-
haltlos beginnt.

J. Anwendbares Recht / Gerichtsstand
Für die Auftragsdurchführung sind die von den maßgeblichen deutschen
be rufs ständischen Organisationen (WPK, IDW, StBK) entwickelten und
verab schiede ten Berufsgrundsätze, so weit sie für den Auftrag im Einzel fall
anwend bar sind, be stim mend. 

Auf das Auftragsverhältnis und auf sämtliche hieraus oder auf grund der Er-
brin gung der darin vereinbarten Leistungen resul tieren den außerver trag li-
chen An ge legenheiten oder Verpflich tungen findet deutsches Recht An-
wendung.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle in Verbindung mit dem Auftrag oder
den darunter erbrachten Leistungen entstehenden Rechtsstreitig kei ten ist
Frei burg im Breisgau, Deutschland.
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